
BürgUiSR: 19. Erstattung von Ausfällen

19.  Erstattung von Ausfällen 
 
Will der Kreditgeber den Freistaat Bayern als Bürgen wegen eines entstandenen Ausfalls in Anspruch 
nehmen, so meldet er seinen Ausfall getrennt nach Hauptsache, Zinsen und Kosten bei der LfA an.


